
Beiblatt zur i'a..rlaJ:ll'entskorrespondenze 27.0ktober 1948. 

Anfrage 

Dr.G 0 r b ach, Dr.G s c h n,i t zer und Genossen 

Bundesminister für Finanzen, , 

betreffend Anwendung des § 131 der Abgabenordnung auf c1i'J einmalige' Sühneabgabe .. 

-.-.-.-.0-
Dank der politischen Einsicht der maßgebenden Faktoren wurden die Minderbe­

lasteten im Juni d.J. von d€n laufenden Sühne folgen f:?eigestellt.Auf die einmal;i.ge 

Sühneabgabe wirkte sich jedoch die Amnestie nicht auS. 

Die Vorschriften des NS-Gesetzes über die einmalige Sülmeabgabe bedeuten in 

einer Reihe von Fällen eine geradezu untragbare Härte 9 die vor allem darin liegt, 

daß als Bemessungsgrundlage das Vermögen am 1 0 1.44 gilt ohne Rücksicht darauf~ ob 

dieses Vermögen zur Zeit der Entrichtung <ler Siihneabgabe auch noch vorhanden War .. 

TatsäChlioh sind aber bekanntlich nach dem 101.1944 viele V~rmögenswertD durch 

Bombenschäden und sonstige Kriegs- und Nachkciägsereignisse, durch Konfiskation 

oder Verstaatlichung im Auslande, durch die Währungsm@nahmen und auf andere Wei­

se ganz oder zum Teile verloren gegangen. Gleichwohl schreibt das Gesetz vor,daß 

auch von solchem nicht mehr vorhandeneb Vermögen die einmalige SÜhneabgabe Z1),:r ... t~ 

richten ist o 

Eihefür dasgesanite st~U:~rJ:'e'cht -gertend'eBestinim.ung (§131 der Abg'abenord;" 

nung) sieht vor, daß der Finanz!ll:l:nil3te:r:Steuern ganz oder zum Teile erlassen, ja 

sogar ihre Rückerstattung verfügen ka1'1ll,'W:el'~ ilire Einziehung pachLage ,des ein­

zelnen Falles ?-nbil1ig wäre, Diese Bestimmung gilt grundsätzlioh auch für die Süh­

neabgabe, ja sie erscheint hier mit Rücksicht., ~uf die oben-\au;fg~a6tgt~n ,umati:i.nde 
. ~ ~ - . -' . ~ . 

ganz besonders geboten. Mit Erlaß v~m11 .. 4,,1941 hat jedoch der Finanzminister be-

stimmt, daß die einmal.iEe Sühne~bg~be grundsätzlich nicht erl,a.ssell, wi.rd'" 

Die Vorschri:ft~:l C~,'>Jr di,e Sühneabgabe sind bekan.n,tlich, mit, )esoIldererStr~ng,e 

durchgeführt worden.Nur in Fällen absoluter Uneinbringlichkeit wurde Stundung ge­

wäh::'~:j, aber auch di.es nur mit äußerst kurzen Terminen,so daß über den Betrpffenen 

ständig die Gefahr droht J wegen der 1.':.Dc.h!}u$ställdige.n Sühneabgabe auch künftig­

hin um die Früchte ihrer ehrlicll..;n Arbeit gebracht zu werden. 
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Diesem Zustand muß ehestens ein Ende bereitet werden. Es geht nicht an, 

daß die zur Ent:tichtung der einmaligen Sühneabgabe Verpflichteten von der 

durch d'3.S Amnestiegesetz eingeleiteten Befriedungsakti.cn ausgeschlossen wer­

den. Es soll daher diesen MindeEbelasteten die wegen Existenzgefährdung ge­

stundete einmalige günneabgabe endgültig erlassen werden; in Ausnahmefällen, 

wenn sich der Abgabpflichtige-um die einmalige Sühneabgabe entrichten zu 
können - nachweisbar verschuldet lEt und aus diesem Grunde nun in seiner 

Existenz gefährdet 1st, soll sogar auch eine Rückerstattun#$ der Sühneabgabe 

möglich sein. 

Die gefertigten Abgeordneten stellen daher an den Herrn Bundesminister 

für Finanzen di~ 

Anfrage: 

Ist der Herr Bundesminister für Finanzen bereit, den vorstehenden 

Bedenken Rechnung zu tragen und seinen Erlaß vom 11.4.1947 in der Weise 

abzuändern, daß die Bestimmungen des §v6rl der Abgabenordnung auch auf die 

einmalige Sühneabgabe nach dem VG 1947/zur Anwendung kommen .. 

-.-.-.-.-
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